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1. Abschnitt 

Einführung 

1. Einleitende Überlegungen zur Problemstellung 

"Die Zivilrechtspflege spielt im Leben und in der Kultur einer zivilisierten 
Gesellschaft eine Rolle von entscheidender Bedeutung .... Sie bildet das Zen-
trum des Rechts, und die Qualität eines Rechtswesens, Prüfstein einer gesitte-
ten Gesellschaft, hängt erheblich von den Vorkehrungen ab, die für seine 
Pflege getroffen werden." I 

Es soll und kann nicht Ziel dieser Arbeit sein, die Qualität eines frem-
den Rechtssystems zu überprüfen, sondern darzustellen, wie ein Staat 
mit völlig anderer Rechtstradition verfährt, um "justice between man 
and man"2 zu gewährleisten. Ein ganzes Rechtssystem umfassend in der 
nötigen Tiefe zu behandeln, birgt die Gefahr der Uferlosigkeit in sich. 
Ich beschränke mich deswegen auf die Untersuchung eines wesentlichen 
Elements im Zivilprozell der amerikanischen Bundesgerichte. 

In den USA bestehen zwei Gerichtssysteme nebeneinander: Die von 
jedem Gliedstaat geschaffenen Gerichte (State Courts) und die vom 
Bund errichteten Federal Courts.3 Die vor den Bundesgerichten geltende 
Zivilverfahrensordnung (Federal Rules of Civil Procedure) wirkt sich 
stark auf die einzelnen (Teil-)Staaten aus; etwa die Hälfte verwenden 
ein mit dem Bundesverfahren weitgehend inhaltsgleiches Verfahrens-
recht, einige weitere werden erheblich vom Bund beeinflußt.4 

Ein Einheitsverfahren besteht dennoch (derzeit5) nicht. Es gibt kleine, 
wenn auch hin und wieder wesentliche Unterschiede in den verschiede-
nen Verfahren. Verstärkt werden diese noch durch die in den einzelnen 
Staaten herrschenden - von Staat zu Staat wieder höchst unterschied-

I Übertragen von Jacob, Civil Procedure since 1800, S. 159. 
2 Nach Lord Brougham, zitiert aus Jacob, Civil Procedure. 
3 Hierzu ein Überblick bei James & Hazard, Civil Procedure, § 1.11 ff. 

(S. 32 ff.); im einzelnen noch ausgeführt unter 1. Abschn. 3.1. 
4 James & Hazard, Civil Procedure, § 1.7 (S. 22); Mermin, Law and the Legal 

System, S. 147. 
5 R. W. Miliar, Civil Procedure of the Trial Court, S. 62, "they furnish a 

source for further state development, and may be regarded as establishing 
what will ultimately become the general type of American civil procedure." 
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liehen - Methoden, die Richter für ihr Amt auszuwählen. Das Tren-
nende ist insgesamt gesehen jedoch sehr viel geringer als das Gemein-
same. Es liegt daher nahe, sich exemplarisch mit den Verfahrensregeln 
der Bundesgerichte zu beschäftigen. Herausgreifen und umfassend erör-
tern möchte ich einen Verfahrensaspekt, der auch das System als ganzes 
beleuchten kann: Die Rolle des Richters. dargestellt und überprüft an 
den ihm eingeräumten Befugnissen 

die dem Prozeß zugrundeliegenden Tatsachen aufzuklären, 
auf die Prozeßführung der Parteien durch Hinweise auf rechtlich 
oder tatsächlich Erhebliches einzuwirken, 
während des Verfahrens Vergleichsgespräche anzuregen oder selbst 
mit den Parteien zu führen. 

Oder in der anglo-amerikanischen Terminologie: Active judge or um-
pire, welche Rolle kommt dem Richter im Zivilverfahren zu? 

In der amerikanischen Rechtswelt sind Vorstellungen weit verbreitet, 
wonach zwischen dem in den USA herrschenden Verfahren, dem soge-
nannten (anglo-amerikanischen) ,adversary system' einerseits, und dem 
festlands-europäischen ,continental system' andererseits, in Bewußtsein 
und Auffassung Welten liegen. Ein Zitat von Wigmore ist bezeichnend: 
"Our system stands in emphatic cantrast to the Contineotal system. 
Nothing is more enlightning than the history of the rise and develop-
ment of the inquisitorial system, which now dominates an the Conti-
nent."6 Hie ,inquisitorial system', da der sich frei entfaltende Rechts-
streit der Parteien. Als wesentliche Merkmale des adversary-Verfah-
rens sieht die klassische Auffassung 

die Herrschaft der Parteien über das Verfahren und 
damit korrespondierend eine passive Rolle des Richters, der lediglich 
als Schiedsrichter in einem Zweikampf fungiert und der von sich aus, 
ohne von den Parteien dazu aufgerufen zu sein, keine verfahrens-
lenkenden Maßnahmen ergreift.7 

6 Wigmore, Evidence, § Be; 1940 so formuliert, hat sich diese Ansicht bis 
heute in vielen Veröffentlichungen gehalten, z. B . bei James & Hazard, Civil 
Procedure, § 1.2 (S. 4); Karlen, Civil Litigation, I 1 (S. 3); Markus, A Theory of 
Trial Advocacy, 56 Tulane L.Rev. 95 ff. (1981); deutlich macht dies auch Fran-
ke!, The Search for Truth, An Umpireal View, 123 U.Pa.L.Rev. 1031, 1053 
(1975): "It is not common knowledge among us that purely inquisitorial 
systems exist scarcely anywhere, that elements of our adversary approach 
exist probably everywhere ... " 

7 James & Hazard, Civil Procedure, § 1.2 (S. 4 ff.) ; Farnsworth, An Introduc-
tion to the Legal System of the United States, S. 97; Thibaut I Walker I La 
Four I Houlken, Procedural Justice as Fairness, 26 Stanford L.Rev. 1271 ff. 
(1974); Taruffo, Processo Civile ,Adversary', S. 123. 
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Das adversary system wird als das rechtliche Gegenstück zum wirt-
schaftlichen ,free enterprise' bezeichnet.8 

Anglo-amerikanische Juristen sind stolz darauf, nicht an abstrakten, 
in sich logisch schlüssigen Konzepten zu ,kleben', sondern pragmatisch 
nach praxisorientierten, flexiblen Lösungen zu suchen.9 Es ist deswegen 
angebracht, die traditionelle Konzeption von der Rolle des Richters so-
wohl mit den heute geltenden Rechtsregeln wie mit der Rechtswirklich-
keit zu vergleichen. 

Bei einer Untersuchung über Mängel und Verbesserungsmöglichkei-
ten des englischen Zivilprozesses hatte die ,British Section of the Inter-
national Commission of Jurists' einen Vergleich mit den Verfahren an-
derer Staaten angestellt und dabei im Hinblick auf die USA bemerkt: 
"Durch das Einschreiten eines aktiven Gerichts in einem ziemlich frühen 
Stadium (des Verfahrens) erreichen die USA eine relativ strenge Kon-
trolle über die Parteien."10 Auch in den Vereinigten Staaten selbst zeich-
nen manche Wissenschaftler und Praktiker ein nicht dem klassischen 
Konzept des Zivilrichters entsprechendes Bild. So weist Professor Cha-
yes darauf hin, daß die traditionelle Konzeption überzogen sei, die 
Rechtswirklichkeit habe ihr nie völlig entsprochen. Eine wesentliche 
Rolle habe das klassische Konzept des Streitverfahrens hingegen für das 
(Selbst-)Verständnis der amerikanisc..l:!en Juristen und die Analyse des 
Rechtssystems gespielt." Während der abschließenden Diskussion beim 
Kongreß über ,The Fundamental Guarantees of the Parties in Civil Liti-
gation' in Florenz (1971) äußerte der amerikanische Professor Smit: 
"Anders als die Richter in den Gliedstaaten üben die Bundesrichter in 
erheblichem Ausmaß die Herrschaft über das Verfahren aus; innerhalb 
gewisser Grenzen können sie von sich aus die Initiative ergreifen, um 
die Parteien anzuleiten und den Fall zu einem guten Abschluß zu brin-
gen."12 Aus den Reihen der Richterschaft mag schließlich folgender Aus-
zug aus einem Urteil des 4. Court of Appeals eine beachtenswerte Rol-
lenbeschreibung geben: "Wir beginnen unsere Rechtsausführungen mit 
der einleitenden Bemerkung, daß ein United States District Judge keine 
taube Nuß ist. Er ist auch kein Schiedsrichter bei einem Preiskampf. Er 
ist vielmehr der Leiter und Lenker des Streitverfahrens mit der Befug-
nis des common law-Richters, Gerechtigkeit zu stiften." 13 Wie es sich im 

8 Franke!, From Private Fights towards Public Justice, 51 N.Y.U.L.Rev. 516 
(1976). 

9 J acob, Access to Justice in England, S. 420. 
10 A Justice Report, Going to Law, § 101 (S. 28). 
11 Chayes, The Role of the Judge in Public Law Litigation, 89 Harv.L.ReT. 

1281, 1283 (1976). 
12 Cappelletti I Talion, Fundamental Guarantees of the Parties in Civil Liti-

gation, S. 807. 
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